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§ 16d ETG 1992 Rein osterreichische
elektrotechnische Normen

ETG 1992 - Elektrotechnikgesetz 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2022

1. (1)Die Er- oder Uberarbeitung von rein ésterreichischen elektrotechnischen Normen € 1 Abs. 2b Z 16 lit. a) erfolgt
auf Antrag von naturlichen Personen oder juristischen Personen des privaten oder ¢ffentlichen Rechts aufgrund
eines begrindeten Interesses an den fachlichen Inhalten einer elektrotechnischen Norm.

2. (2)Der Antrag auf Er- oder Uberarbeitung einer rein dsterreichischen elektrotechnischen Norm ist schriftlich bei
der elektrotechnischen Normungsorganisation einzubringen. Die elektrotechnische Normungsorganisation hat
hiefur ein Antragsformular auf ihrer Homepage 6ffentlich abrufbar bereit zu stellen.

3. (3)Der Antragsteller muss die Anforderungen an den Inhalt der geplanten rein dsterreichischen
elektrotechnischen Norm definieren.

4. (4)Die elektrotechnische Normungsorganisation hat den Antrag zu prufen und die fir dieses Normungsvorhaben
unmittelbar oder mittelbar betroffenen interessierten Kreise zu befragen, ob das Normvorhaben in diesem
konkreten Bereich unterstutzt wird.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/etg/paragraf/1
file:///

	§ 16d ETG 1992 Rein österreichische elektrotechnische Normen
	ETG 1992 - Elektrotechnikgesetz 1992


